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WELCHE BEDEUTUNG HAT DIE 
ZUSATZVERSORGUNG FÜR SIE?

Die Zusatzversorgung ist die betrieb-
liche Altersversorgung des öffentli-
chen und kirchlich-caritativen Diens-
tes, die Ihnen von Ihrem Arbeitgeber 
zugesagt ist und der Sie zu diesem 
Zweck bei uns, der BVK Zusatzversor-
gung, versichert hat.

Aus der Zusatzversorgung können 
Sie eine Betriebsrente erhalten, die 
bei Rentenbeginn neben Ihre Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung bzw. einer berufsständischen 
Versorgung tritt, ohne auf diese an-
gerechnet zu werden. Die wichtigs-
te Voraussetzung dafür ist, dass Sie 
eine Mindestversicherungsdauer, die 
so genannte „Wartezeit“ erfüllen.

Damit kann die Zusatzversorgung we-
sentlich zu einer Verbesserung Ihrer Ver-
sorgungsituation im Alter beitragen.

Antworten auf die wichtigsten Fra-
gen zur Zusatzversorgung finden Sie 
in dieser Broschüre.
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WARUM KÖNNEN SIE EINE 
BETRIEBSRENTE ERHALTEN?

Sie sind in einer Branche tätig, in der 
es eine tarifvertragliche und/oder 
arbeitsvertragliche Regelung zur 
Betriebsrente aus der so genannten 
„Zusatzversorgung“ gibt. Ihr Arbeit-
geber ist verpflichtet, Sie bei einer 
Zusatzversorgungskasse anzumel-
den – in diesem Fall bei uns, der BVK 
Zusatzversorgung.

Die rechtliche Basis der Zusatzver-
sorgung ist der Tarifvertrag über die 
zusätzliche Altersvorsorge der Be-
schäftigten des öffentlichen Diens-
tes (ATV-K).

Verpflichtende Regelungen für eine 
Betriebsrente, die vom Arbeitgeber fi-
nanziert wird, gibt es in Deutschland 
v. a. im öffentlichen Dienst von Bund, 
Ländern und Kommunen sowie  bei 
kirchlich-caritativen Arbeitgebern. 

VON WEM WIRD IHRE BETRIEBS- 
RENTE FINANZIERT?

Ihre Betriebsrente der BVK Zusatz-
versorgung wird in aller Regel allein 
von Ihrem Arbeitgeber durch Um-
lagen und/oder Beiträge finanziert. 
Eine Beteiligung der Beschäftigten 
an der Finanzierung ist derzeit nur 
bei nicht tarifgebundenen Arbeitge-
bern möglich.

Ihr Arbeitgeber hat Sie gemäß sei-
ner Verpflichtung bei uns, der BVK 
Zusatzversorgung, angemeldet. Die 
Umlagen und/oder Beiträge für Ihre 
Betriebsrente überweist er somit di-
rekt an uns.

Ihr Arbeitgeber zahlt somit 4,8 % 
oder 7,75 % von Ihrem Bruttolohn – je 
nachdem in welchem Abrechnungs-
verband er Mitglied bei uns ist – als 
Umlage/Beitrag für Ihre Betriebsren-
te bei  der BVK Zusatzversorgung  ein.

WIE KANN IHNEN DAS VERSICHER-
TENPORTAL DER BVK ZUSATZVER-
SORGUNG HELFEN?

Mit Ihrer Versicherungsnummer, die 
Sie z. B. in Ihrer Anmeldebestätigung 
finden, können Sie sich beim Versi-
chertenportal (https://versicherten-
portal.bvk-zusatzversorgung.de) der 
BVK Zusatzversorgung als Nutzer 
registrieren. 

Über das Portal halten wir Sie über 
Ihre Betriebsrente auf dem Laufen-
den. Dort wird Ihnen z. B. der aktu-
elle Stand Ihrer Rentenanwartschaft 
angezeigt und Sie haben Zugriff auf 
alle wichtigen Dokumente Ihrer Ver-
sicherung, v. a. die Renteninformati-
on und den Versicherungsverlauf. 

Wir empfehlen jeder/m Versicher-
ten, sich beim Versichertenportal 
anzumelden.

WAREN SIE BEREITS IN DER ZUSATZ-
VERSORGUNG VERSICHERT?

Wenn Sie früher schon einmal in der 
Zusatzversorgung versichert waren, 
dann gibt es mehrere Möglichkeiten:

 Sie waren bei uns, der BVK Zusatz-
versorgung, versichert.

 Sie waren bei einer der 21 ande-
ren regionalen oder kirchlichen 
Zusatzversorgungskassen versi-
chert.

 Sie waren bei der Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Länder 
(VBL) versichert.

Damit Sie hier nicht den Überblick 
verlieren, gibt es das Verfahren der 
„Überleitung“. Das heißt: Ihre bereits 
erworbenen Rentenansprüche (die 
so genannte „Anwartschaft“) wird 
an den jeweils aktuellen Zusatzver-
sorgungsträger übergeleitet. So sind 
Ihre Ansprüche gebündelt und Sie 
haben nur einen Ansprechpartner 
für Ihre Zusatzversorgung. Dabei 
gibt es drei mögliche Varianten:

 Bei einem Wechsel des Beschäf-
tigungsverhältnisses von einem 
Mitglied der BVK Zusatzversor-
gung zu einem Arbeitgeber, der 
ebenfalls Mitglied der BVK Zu-

www.bvk-zusatzversorgung.de/
Versicherte-Rentner/Versichertenportal 

Zugang zum Versichertenportal  
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satzversorgung ist, müssen Sie 
dem neuen Arbeitgeber nur die 
Versicherungsnummer bei der 
BVK Zusatzversorgung mitteilen. 
Der alte Arbeitgeber meldet Sie 
ab, der neue meldet Sie an. Die 
bereits bestehende Versicherung 
wird fortgeführt.

 War Ihr vorheriger Arbeitgeber 
Mitglied einer anderen Zusatzver-
sorgungskasse, dann müssen Sie 
bei der neuen Zusatzversorgungs-
kasse, zu der Sie gewechselt sind, 
einen Überleitungsantrag stellen. 
Den Antrag auf Überleitung zur 
BVK Zusatzversorgung finden Sie 
auf unserer Internetseite unter  
Service  Formulare. 

 Wenn Sie bei der Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Länder 
(VBL) versichert waren, gibt es 
keine direkte Überleitung. Auf 
Antrag erfolgt jedoch eine gegen-
seitige Anerkennung der Versi-
cherungszeiten. Dafür können Sie 
das gleiche Antragsformular wie 
für die Überleitung nutzen.

WELCHE LEISTUNG GIBT ES AUS 
DER ZUSATZVERSORGUNG?

Die Zusatzversorgung bietet einen 
umfassenden Versicherungsschutz. 
Die so genannten „Versicherungsfäl-

le“, bei denen die Zusatzversorgung 
leistet, sind:

 die Vollrente wegen Alters, 
 die befristete oder unbefristete 

Rente bei voller oder teilweiser Er-
werbsminderung

 und – beim Todesfall der/des Ver-
sicherten – die Hinterbliebenen-
rente (für Witwen/Witwer, ein-
getragene Lebenspartnerinnen/
Lebenspartner, Waisen).

Für Beschäftigte, die nicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung versi-
chert sind, sondern Leistungen aus 
einer berufsständischen Versorgung 
erhalten (z. B. Ärzte), werden Versi-
cherungsfälle angewendet, bei de-
nen auf die Regelungen der gesetz-
lichen Rentenversicherung Bezug 
genommen wird. Die jeweiligen Re-
gelungen sind so anzuwenden, wie 
dies bei unterstellter Versicherung 
in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Fall wäre.

UNTER WELCHEN VORAUS- 
SETZUNGEN GIBT ES EINE RENTE
DER ZUSATZVERSORGUNG?

Es gibt drei Voraussetzungen für den 
Rentenbezug: Wartezeit, Versiche-
rungsfall und Antrag.

Zunächst muss eine Mindestversi-
cherungsdauer erfüllt sein. Diese so 
genannte „Wartezeit“ liegt bei 60 
Beitragsmonaten. Beitragsmonate 
sind Monate, in denen Sie Entgelt 
erhalten haben und Ihr Arbeitgeber 
daraus Umlagen und/oder Beiträge 
an eine Zusatzversorgungskasse ge-
zahlt hat. 

Auf die Wartezeit werden auch die 
bereits bei anderen Zusatzversor-
gungskassen zurückgelegten Zeiten 
angerechnet (siehe Seite 5/6). Zeiten 
des Mutterschutzes (siehe Seite 12)  
werden ebenfalls für die Erfüllung 
der Wartezeit berücksichtigt. Eltern-
zeiten werden hingegen bei der War-
tezeit nicht berücksichtigt. 

Die Wartezeit ist auch erfüllt, wenn 
Sie ab/nach dem 1. Januar 2018 min-
destens 36 Monate ununterbrochen 
durch denselben Arbeitgeber in der 
Zusatzversorgung versichert waren.

Tritt eine Erwerbsminderung durch 
einen Arbeitsunfall ein, besteht ein 
Rentenanspruch auch ohne erfüll-
te Wartezeit. Gleiches gilt für einen 
Anspruch auf Hinterbliebenenrente, 
sofern die/der Versicherte aufgrund 
eines Arbeitsunfalls verstirbt.

Der Versicherungsfall ist – wenn Sie 
in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung versichert sind – in folgenden 
Varianten gegeben: 

 Mit dem Beginn einer Altersren-
te als Vollrente in der gesetzli-
chen Rentenversicherung tritt 
der Versicherungsfall in der Zu-
satzversorgung ein. Der Beginn 
einer gesetzlichen Altersrente als 
Teilrente ist hingegen kein Versi-
cherungsfall in der Zusatzversor-
gung. 

 Bei Erwerbsminderungsrenten 
tritt der Versicherungsfall in der 
Zusatzversorgung am Ersten des 
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Monats ein, von dem an die An-
spruchsvoraussetzungen für eine 
teilweise oder volle Erwerbsmin-
derungsrente in der gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt sind. 

 Auch bei Hinterbliebenenrenten 
gilt: Besteht ein Anspruch bei der 
gesetzlichen Rentenversicherung, 
dann können Sie eine Hinterblie-
benenrente auch von der BVK Zu-
satzversorgung erhalten. 

In allen drei Varianten benötigen wir 
als Nachweis für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls den Rentenbescheid 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung.

Wenn Sie nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung, sondern in 
einem berufsständischen Versor-
gungswerk (z. B. für Ärzte) versichert 
sind, wenden Sie sich bitte frühzeitig 
vor Ihrem geplanten Rentenbeginn 
an uns, da es hier eigene Versiche-

rungsfälle gibt (siehe oben).
Schließlich muss Ihr Rentenantrag 
bei uns eingegangen sein. Sie müs-
sen die Rente aus der Zusatzver-
sorgung eigenständig beantragen. 
Eine automatische Verbindung zum 
Rentenbeginn in der gesetzlichen 
Rentenversicherung gibt es aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen nicht. 
Die Antragsformulare finden Sie auf 
unserer Internetseite unter  Ser-
vice  Formulare.
 
WELCHE FAKTOREN BEEINFLUSSEN 
DIE HÖHE DER RENTE?

Die Faustregel ist: Je länger Sie in der 
Zusatzversorgung versichert waren, 
desto höher fällt Ihre Betriebsrente 
aus. Entscheidend für die Höhe der 
Betriebsrente ist außerdem die Höhe 
des jährlichen Entgelts und das Alter 
der/des Versicherten im Jahr des Ent-
geltbezugs.

Für jedes Lebensalter gilt für die Be-
rechnung des Anspruchs auf Alters-
rente ein spezifischer Altersfaktor, 
der die so genannten „biometrischen 
Risiken“ berücksichtigt. Die obige 
Tabelle listet alle Altersfaktoren der 
Reihe nach auf. 

Das heißt: In jedem Jahr Ihrer Versi-
cherung bei der BVK Zusatzversor-
gung erwerben Sie ganz bestimmte 
Ansprüche auf die spätere monat-
liche Rentenauszahlung. Diese An-
sprüche heißen „Anwartschaft auf 
Betriebsrente“.

Alter Alters- 
faktor Alter Alters- 

faktor Alter Alters- 
faktor Alter Alters- 

faktor

17 3,1 29 2, 1 4 1 1,5 53 1,0
18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0
19 2,9 3 1 2,0 43 1,4 55 1,0
20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0
2 1 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9
22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9
23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9
24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9
25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9
26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8
27 2,2 39 1,6 5 1 1,1 63 0,8

28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 und 
älter

0,8

Übersicht der Altersfaktoren 
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Beispiel: für eine Anwartschaftsberechnung 
Versicherte, geboren 1997
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 2022: 30.000 €

1. Schritt: Ermittlung des Altersfaktors

Altersfaktor
2022 – 1997 25 Jahre  Altersfaktor: 2,4

2. Schritt: Berechnung der Versorgungspunkte

Jahresentgelt dividiert durch Referenzentgelt:    30.000 € : 12.000 € = 2,5
multipliziert mit Altersfaktor (2,4):                          2,5 x 2,4
                                                                                            = 6,0 Versorgungspunkte 

3. Schritt: Umrechnung in monatliche Anwartschaft

Versorgungspunkte multipliziert mit Messbetrag: 6,0 x 4,00 € = 24,00 € 
monatliche Rentenanwartschaft

Die Versicherte erwirbt aus dem Jahr 2022 eine monatliche 
Rentenanwartschaft von 24,00 €.

WIE WIRD DIE RENTENANWART-
SCHAFT BERECHNET?

Die Berechnung der Anwartschaft 
erfolgt nach einer Formel für Versor-
gungspunkte – ähnlich den Entgelt-
punkten bei der gesetzlichen Renten-
versicherung. In der Formel werden 
sowohl Ihr Jahresarbeitsentgelt als 
auch  Ihr Alter im jeweiligen Versiche-
rungsjahr berücksichtigt. Die Formel 
lautet:

Zusatzversorgungspflichtiges Jahres-
entgelt ist in etwa Ihr jährlicher steu-
erpflichtiger Bruttoarbeitslohn. Sie 
können es Ihrer Dezember-Gehalts-
abrechnung entnehmen.

Die 12.000 € sind das Referenzent-
gelt, das im Tarifvertrag ATV-K  für die 

Anwartschaftsberechnung festgelegt 
ist. Es ist für alle Versicherten gleich. 

Das Lebensalter, um den Altersfaktor 
aus der  Tabelle auf Seite 9 zu entneh-
men, ergibt sich aus der Differenz des 
betrachteten Jahres abzüglich Ihres 
Geburtsjahrs, z. B.: 2022 - 1997 = 25. 
Dabei ist es egal, wann genau Ihr Ge-
burtstag ist. 

Abschließend werden die Versor-
gungspunkte mit dem Messbetrag 
multipliziert, dessen Höhe von 4,00 € 
ebenfalls durch den Tarifvertrag ATV-K 
festgelegt ist.  

Versorgungspunkte x 4,00 €  = Mo-
natliche Rentenanwartschaft im  be-
treffenden Jahr.
 
Mit unserer Renteninformation (Ver-
sicherungsnachweis) informieren 
wir Sie jährlich über die von Ihnen 
erreichte Anwartschaft. Den Versi-

cherungsnachweis können Sie am 
einfachsten in unserem Versicherten-
portal (siehe Seite 5) einsehen.

Einen Betriebsrentenrechner, mit 
dem Sie eine unverbindliche Hoch-

rechnung Ihrer zu erwartenden Be-
triebsrente anstellen können, finden 
Sie sowohl im Versichertenportal als 
auch auf unserer Internetseite unter 
unter  Rechner  Betriebsrenten-
rechner.

x  Altersfaktor
Jahresentgelt

Versorgungspunkte = 

12.000
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KANN SICH DIE HÖHE DER RENTEN-
LEISTUNG NOCH ÄNDERN?

Aus der oben dargestellten Berech-
nung ergibt sich nur die Rentenleis-
tung aufgrund Ihres Arbeitsentgelts. 
Es kann aber durchaus sein, dass die 
Leistung, die Sie im Rentenfall erhal-
ten, davon abweicht. 

Die Rente fällt niedriger aus, wenn 
Sie „vorzeitig“ in Rente gehen. Da 
die Altersrente aus der Zusatzver-
sorgung auf der Basis des Regelein-
trittsalters in der gesetzlichen Ren-
te kalkuliert ist, gibt es Abschläge, 
wenn die Rente vor dem Erreichen 
der gesetzlichen Regelaltersgrenze 
in Anspruch genommen wird. Die 
Abschläge sind dieselben wie in der 
gesetzlichen Rentenversicherung: 
0,3 % pro Monat eines vorzeitigen 
Beginns. Allerdings sind die Abschlä-
ge in der Zusatzversorgung auf ma-
ximal 10,8 % begrenzt, selbst wenn 

die Abschläge in der gesetzlichen 
Rentenversicherung höher sind. Die-
se Minderung gilt für die gesamte 
Laufzeit Ihrer Betriebsrente. 

Die Rente fällt höher aus, wenn Ih-
nen auch Versorgungspunkte aus 
so genannten „sozialen Komponen-
ten“ gutgeschrieben werden.

WAS SIND SOZIALE KOMPONENTEN 
DER ZUSATZVERSORGUNG?

Aus sozialen Komponenten werden 
Versorgungspunkte für bestimmte 
Zeiten gutgeschrieben, auch wenn 
kein Entgelt vorliegt und vom Ar-
beitgeber keine Umlagen und/oder 
Beiträge gezahlt wurden. Versor-
gungspunkte aus sozialen Kompo-
nenten gibt es  

 für Zeiten eines Mutterschutzes. 
Dabei werden Versorgungspunk-
te berücksichtigt, als ob in dieser 

Zeit eine Entgeltfortzahlung er-
folgt wäre. Diese Zeiten gelten 
als Umlage-/ Beitragsmonate und 
zählen für die Wartezeit. 

 für Zeiten einer Elternzeit (maxi-
mal 36 Monate pro Kind). Hierbei 
werden pro vollen Kalendermonat 
einer Elternzeit 500 € als Entgelt 
angenommen, wenn das Beschäf-
tigungsverhältnis wegen einer El-
ternzeit ruht. Diese Zeiten zählen 
bei der Wartezeit nicht mit.

 Bei Eintritt einer Erwerbsminde-
rung während eines aktiven Versi-
cherungsverhältnisses. Dabei wer-
den Versicherungszeiten und ein 
durchschnittliches Entgelt bis zum 
60. Lebensjahr unterstellt (sog. Zu-
rechnungszeiten). Entsprechende 
Zurechnungszeiten gibt es auch 
bei Hinterbliebenenrenten, wenn 
der/die Versicherte vor Vollendung 
des 60. Lebensjahres stirbt.

KANN DIE ANWARTSCHAFT AUF 
BETRIEBSRENTE  VERFALLEN?

Wenn Sie aus der Zusatzversorgung 
abgemeldet und nicht mehr an-
gemeldet werden, bleiben alle von 
Ihnen bis dahin erworbenen Ren-
tenanwartschaften dennoch unge-
kürzt erhalten – und zwar so lange, 
bis Sie einen Rentenantrag stellen.

Wenn Sie keine Beschäftigung aus-
üben oder bei einem Arbeitgeber 
arbeiten, der nicht Mitglied bei einer 
Zusatzversorgungskasse oder der 
VBL ist, wird Ihre Versicherung bei 
der BVK Zusatzversorgung  als bei-
tragsfreies Versicherungsverhältnis 
weitergeführt.

Wenn Sie bis zum Eintritt des Ver-
sicherungsfalls die Wartezeit (Min-
destversicherungsdauer) von 60 Bei-
trags- oder Umlagemonaten erfüllt 
haben, oder ab dem 1. Januar 2018 
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mindestens 36 Monate ununterbro-
chen durch denselben Arbeitgeber 
versichert waren, haben Sie eine 
unverfallbare Anwartschaft auf die 
Rentenleistung erworben. 

Wenn Sie hingegen beim Beginn 
Ihrer Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung die Wartezeit 
für die Betriebsrente nicht erfüllen, 
verfällt Ihre Anwartschaft aus der 
Zusatzversorgung.

WANN UND WIE KANN ICH EINE 
BETRIEBSRENTE BEANTRAGEN?

Sobald Sie eine Rente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung beantra-
gen, können Sie auch bei uns den 
Antrag auf Betriebsrente stellen. Al-
lerdings benötigen wir für die Berech-
nung Ihrer Rente den Rentenbescheid 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
(in Kopie) und eine Abmeldebeschei-
nigung durch den Arbeitgeber. Diese 

Unterlagen können Sie aber auch 
nachreichen.

Die Rente aus der Zusatzversor-
gung wird in der Regel ab demsel-
ben Zeitpunkt wie Ihre gesetzliche 
Rente gezahlt.

Bitte stellen Sie Ihren Antrag spä-
testens mit Erhalt des Rentenbe-
scheids der Deutschen Renten-
versicherung. Ein Anspruch auf 
Betriebsrente kann rückwirkend 
nur für zwei Jahre vor Eingang Ih-
res Antrags bei der BVK Zusatzver-
sorgung geltend gemacht werden 
(Ausschlussfrist).

Den Antrag auf Betriebsrente fin-
den Sie auf unserer Internetseite 
unter  Service  Formulare.

IST ES WICHTIG, DIREKT VOR DEM 
RENTENBEGINN VERSICHERT GEWE-
SEN ZU SEIN?

Die Antwort auf die Frage, ob Sie 
direkt vor dem Eintritt des Versiche-
rungsfalls in der Zusatzversorgung 
aktiv versichert waren oder nicht, ist 
bei Erwerbsminderungsrenten von 
großer Bedeutung. Sind Sie nämlich 
bei Eintritt der Erwerbsminderung 
nicht mehr in der Zusatzversorgung 
angemeldet, so werden für die Ren-
tenleistung keine Zurechnungszei-
ten (siehe Seite 11) berücksichtigt.

Auf die Höhe einer Altersrente hat 
der Versichertenstatus vor dem Ren-
tenbeginn hingegen keinen Einfluss. 
Bei erfüllter Wartezeit werden alle 
Anwartschaften zur Zusatzversor-
gung, die Sie in Ihrem Berufsleben 
erworben haben, berücksichtigt.

ERHÖHT SICH DIE RENTE NOCH 
NACH DEM RENTENBEGINN?

Ihre Betriebsrente wird zum 1. Juli je-
den Jahres um 1 % erhöht. 

MUSS ICH AUS DER BETRIEBSRENTE 
BEITRÄGE ZUR KRANKEN- UND 
PFLEGEVERSICHERUNG ZAHLEN?

Wenn Sie als Rentner/in gesetzlich 
krankenversichert sind, müssen Sie 
aus der Betriebsrente Beiträge und 
Zusatzbeiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung der Rentner zah-
len.

Für die Krankenversicherungsbeiträ-
ge gilt ein Freibetrag von monatlich 
einem Zwanzigstel der allgemeinen 
Bezugsgröße der Sozialversicherung 
(in 2022: 164,50 €).

Das heißt: Erst ab dieser Rentenhö-
he werden Krankenkassenbeiträge 
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Angebotsrechner PlusPunktRente

Unseren Angebotsrechner für die PlusPunktRente finden Sie auf unserer 
Internetseite unter: 

                 www.pluspunktrente.de.

Noch besser ist der Angebotsrechner in unserem Versichertenportal, da 
dort Ihre Basisdaten bereits hinterlegt sind. Mit beiden Rechnern können Sie 
die spätere Höhe Ihrer PlusPunktRente ermitteln und ein unverbindliches 
Angebot anfordern.

auf die Betriebsrente fällig. Liegt die 
Brutto-Betriebsrente unter diesem 
Schwellenwert, der jährlich ange-
passt wird, werden keine Kranken-
kassenbeiträge fällig. Liegt die Brut-
to-Betriebsrente darüber, dann greift 
der Freibetrag. Krankenkassenbeiträ-
ge müssen somit nur für denjenigen 
Teil der Betriebsrente gezahlt wer-
den, der nach Abzug des Freibetrags 
übrigbleibt. 

Die Freibetragsregelung gilt aber 
nicht für die Beiträge zur gesetzli-
chen Pflegeversicherung.

Wir führen die fälligen Beiträge di-
rekt an Ihre Kranken- und Pflegever-
sicherung ab und zahlen somit eine 
„Netto-Rente“ an Sie aus. 

Weitere Fragen zur Sozialversiche-
rungspflicht beantwortet Ihnen Ihre 
Krankenkasse. 

MUSS ICH DIE BETRIEBSRENTE 
VERSTEUERN?

Die Betriebsrente der BVK Zusatz-
versorgung ist ein Bestandteil Ihres 
Einkommens. Als solcher unterliegt 
sie der Steuerpflicht. Sie müssen 
also alle in einem Jahr bezogenen 
monatlichen Rentenleistungen im 
folgenden Jahr in Ihrer Einkommen-
steuererklärung angeben – falls Sie 
als Rentner nicht von der Abgabe ei-
ner Steuerklärung befreit sind.

Im Einzelnen hängt die Besteuerung 
der Rente aus der Zusatzversorgung 
davon ab, ob diese aus versteuerten 
oder steuerfreien Aufwendungen 
(Umlagen und Beiträge) finanziert 
wurde. Betriebsrenten, die aus steu-
erfreien Umlagen und Beiträgen 
finanziert wurden, sind voll zu ver-
steuern. Betriebsrenten aus pau-
schal oder individuell versteuerten 
Umlagen und Beiträgen sind hinge-

gen nur mit dem so genannten Er-
tragsanteil zu versteuern.

Dieser Ertragsanteil richtet sich nach 
dem Alter des Versicherten zum Be-
ginn der Rente und beträgt z. B. bei 
Rentenbeginn im Alter von 65 Jahren 
18 %. Wie Ihre Rente steuerrechtlich 
aufzuteilen ist, teilen wir Ihnen bei 
Beginn der Rente unaufgefordert 
mit.

Ab Rentenbeginn erhalten Sie von 
uns automatisch eine jährliche Steu-
ermitteilung. Bei Fragen zur Steuer-
pflicht wenden Sie sich bitte an Ihr 
zuständiges Finanzamt.

WIE KANN ICH NOCH BESSER FÜR 
DAS ALTER VORSORGEN?

Die beschriebene Betriebsrente der 
BVK Zusatzversorgung wird in der 

Regel ausschließlich durch Ihren Ar-
beitgeber, der Mitglied der bei uns 
ist, finanziert. Die vom Arbeitgeber 
einzuzahlenden Beträge/Umlagen 
errechnen sich jeweils aus Ihrem zu-
satzversorgungspflichtigen Arbeits-
entgelt. 

Wenn Sie als Versicherter der BVK 
Zusatzversorgung auch eigenver-
antwortlich etwas für Ihre Altersver-
sorgung tun wollen, dann können 
Sie unsere freiwillige Versicherung 
PlusPunktRente dafür nutzen. Die 
PlusPunktRente bietet verschiedene 
Vertragsgestaltungen, mit denen Sie 
unterschiedliche Varianten der staat-
lichen Förderung – z. B. Entgeltum-
wandlung oder Riester-Förderung – 
in Anspruch nehmen können.
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WIE ERHALTE ICH WEITERE INFORMATIONEN?
 
Gerne beraten wir Sie zu allen Fragen der Altersversorgung.

Sie erreichen unser Kundencenter unter:
Telefon (089) 9235-7400
Telefax (089) 9235-7408
info@bvk-zusatzversorgung.de
www.bvk-zusatzversorgung.de
BVK Zusatzversorgung
81920 München

Versicherte aus der Pfalz wenden sich bitte an:
Telefon (06322) 936-450
Telefax (06322) 936-399
zvk@ppa-duew.de
www.ppa-duew.de/versorgung/zusatzversorgung 
Pfälzische Pensionsanstalt
Sonnenwendstraße 2
67098 Bad Dürkheim

Nutzen Sie schon das Versichertenportal der BVK-Zusatzversorgung?
www.bvk-zusatzversorgung.de/Versicherte-Rentner/Versichertenportal 
  
Zusätzliche Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten unter  
Produkte  Betriebsrente. 
 Oder Sie fragen Ihren Arbeitgeber nach einem Beratungstag vor Ort.

Bildnachweis: 
Titelbild: © Marian Weyo  Shutterstock
Seite 18: © George Rudy, Shutterstock

WER IST DIE BVK ZUSATZVER- 
SORGUNG?

Die BVK Zusatzversorgung, eine von 
zwölf öffentlich-rechtlichen Ver-
sorgungseinrichtungen  unter dem 
Dach der Bayerischen Versorgungs-
kammer (BVK), ist die größte betrieb-
liche Altersvorsorgeeinrichtung für 
den kommunalen öffentlichen und 
kirchlich-caritativen Dienst in Bay-
ern und im ehemaligen Regierungs-
bezirk Pfalz des Bundeslandes Rhein-
land-Pfalz.

Bundesweit ist die BVK Zusatzversor-
gung die zweitgrößte Zusatzversor-
gungskasse, die für ihre Mitglieder 
eine tarifvertraglich geregelte, be-
triebliche Altersversorgung organi-
siert. Derzeit hat die BVK Zusatzver-
sorgung 5.944 Mitglieder und über 
1,5 Mio. Versicherte. An rund 330.000 
Rentner zahlt sie Alters-, Hinterblie-
benen- und Erwerbsminderungsren-

ten mit einem monatlichen Gesamt-
volumen von derzeit rund 110 Mio. € 
aus.

Für die zukünftigen Renten der Ver-
sicherten besteht ein Kapitalstock 
von über 27 Mrd. €, die ertragsstark, 
nachhaltig und sicher angelegt sind. 

Mit der PlusPunktRente bietet Ihnen 
die BVK Zusatzversorgung zudem die 
Möglichkeit, auch eigenverantwort-
lich etwas für die spätere Altersver-
sorgung zu tun – und das zu sehr 
guten Konditionen. 



Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden
Denninger Straße 37, 81925 München
Telefon 089 9235-7400
Telefax 089 9235-7408
info@bvk-zusatzversorgung.de
www.bvk-zusatzversorgung.de

N
eu

au
fla

ge
, S

ta
nd

 O
kt

ob
er

  2
02

2


